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Kurztitel 

Verordnung über die Schul- und Heimordnung an landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 11/2001 

§/Artikel/Anlage 

§ 11 

Inkrafttretensdatum 

20.03.2001 

Text 

§ 11 

Ausgang 

(1) Jeder Schüler, der im Schülerheim untergebracht ist, hat das Recht auf Ausgang. Es darf kein 
Ausgangsverbot als Disziplinarstrafe für schlechtes schulisches Betragen verhängt werden. 

(2) Bei der zeitlichen Festlegung des Ausganges ist auf die Verkehrsverhältnisse, die Öffnungszeiten der 
Geschäfte und die Erholungsbedürfnisse der Schüler zu achten. 

(3) Der Ausgang des Schülers ist schriftlich evident zu halten. 


